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Vorwort

Die vorliegende Arbeit stellt die überarbeitete Fassung meiner Dissertation dar 
und ist das Ergebnis meiner Tätigkeit am Institut für Öffentliches Recht, Staats- 
und Verwaltungslehre an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Sie be-
handelt grenzüberschreitende Verwaltungsakte in einer umfassenden Weise und 
ist zugleich ein Beitrag zur Lehre vom transnationalen Verwaltungsakt, von der 
gegenseitigen Anerkennung und weiteren grenzüberschreitenden Phänomenen 
im Mehrebenensystem. Dies ist keineswegs mein alleiniges Verdienst, sondern 
wurde erst durch vielfältige Unterstützung ermöglicht.

Zuerst möchte ich meinem Doktorvater Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl dan-
ken, der sich auch als Vorgesetzter stets korrekt, umsichtig und interessiert ge-
zeigt hat und von dem ich – nicht nur rechtswissenschaftlich – Wesentliches 
lernen durfte. Aufgrund seiner Venia für „Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, 
Europarecht“ konnte er die Arbeit fachlich hervorragend betreuen.

Auch meinem Zweitbetreuer, Univ.-Prof. MMag. Dr. Andreas Th. Müller, 
LL.M. (Yale), habe ich zu danken. Er ist mir mit seiner Expertise zum Völker-
recht, Europarecht, Verfassungsrecht und zur Rechtsphilosophie – entsprechend 
seiner Lehrbefugnis – für einen regen Austausch und bedeutende Hilfestellung 
zur Verfügung gestanden. Weiters danke ich Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Mül-
ler, LL.M., der das Zweitgutachten verfasst hat; seine Anregungen habe ich 
gerne berücksichtigt.

Das Dissertationsvorhaben war stets eingebettet in das universitäre Umfeld, 
denn als Universitätsassistent liegt es nahe, im ständigen Diskurs mit den Kol-
legen am Institut zu stehen. Darüber hinaus konnte ich als Teilnehmer des sog. 
„Österreich-Seminars“ der Universitäten München, Innsbruck, Salzburg, Graz 
und der Wirtschaftsuniversität Wien mein Projekt einem Publikum aus mehre-
ren Professoren und zahlreichen Dissertanten präsentieren; für die dort erhal-
tenen Anregungen bin ich sehr dankbar. Zuletzt durfte ich auf Einladung der 
Universität Innsbruck im Rahmen der universitären Ausstellung „Schönheit vor 
Weisheit“ im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum mein Forschungsvorhaben 
referieren und ebenfalls wertvolle Rückmeldungen erhalten.

Für jede Unterstützung beim Verfassen der Dissertation war und bin ich äu-
ßerst dankbar. Mag. Walter Dorigatti, Prof. Dr. Karl-Heinz Heinzle, Thomas 
Seissl, BA M.phil. und Dr. Anja Voelker haben lektoriert, korrigiert, redigiert 
und kommentiert. Sie haben somit eine weitgehend fehlerlose und verständli-



VI Vorwort

che Arbeit ermöglicht. Florian Rast hat mich erfreulicherweise an den reichhal-
tigen Literaturbeständen der Ludwig-Maximilians-Universität München teilha-
ben lassen. Die Heinrich Graf Hardegg’sche Stiftung hat meine Dissertation 
durch eine finanzielle Unterstützung gefördert und somit ebenfalls zur Fertig-
stellung derselben beigetragen.

Schließlich danke ich den Herausgebern der „Beiträge zum Verwaltungs-
recht“ für die Aufnahme in ihre Schriftenreihe sowie dem Verlag Mohr Siebeck 
für die reibungslose Zusammenarbeit im Zuge der Veröffentlichung.

Rechtsquellen, Literatur und Judikatur befinden sich auf dem Stand von Au-
gust 2020.

Innsbruck, Mariæ Himmelfahrt 2020 Florian Schwetz
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A. Einleitung

Individuelle Hoheitsakte – im hier interessierenden Sinne stets Verwaltungs-
akte – werden zwar von nationalen Behörden erlassen, ihre Wirkung und Reich-
weite erstreckt sich aber auch über Staatsgrenzen hinweg. Grenzüberschreiten-
den Verwaltungsakten kommt im Mehrebenensystem des Völker-, Europa- und 
nationalen Rechts vielerorts Bedeutung zu. Man denke nur an die Wirkung von 
Führerscheinen, Verwaltungsstrafen, Produktzulassungen oder Visa, die eben 
Grenzen überschreitet und den zugrundeliegenden Verwaltungsakten auch jen-
seits des Hoheitsgebiets des Erlassstaates Geltung verschafft.

Dabei sind diese Phänomene bei weitem nicht neu, sondern existieren seit 
mehreren Jahrzehnten, besonders seit den 1980er-Jahren in der heutigen Euro-
päischen Union. Dennoch ist diese Materie noch nicht hinreichend erforscht 
und kategorisiert. Im Gegenteil: Die Literatur zeigt keineswegs nur konzise und 
abschließende Darlegungen, sondern spiegelt vielerorts widersprüchliche und 
fehlerhafte Aussagen wider.

Die verschiedenen Ausprägungen der grenzüberschreitenden Verwaltungs-
akte werden hier dergestalt eingeteilt, dass zunächst der „echte“ transnationale 
Verwaltungsakt, welcher im harmonisierten EU-Recht angesiedelt ist, behan-
delt wird. Darauf folgen der grenzüberschreitende Verwaltungsakt in der Euro-
päischen Union, der auch im nichtharmonisierten Bereich vorkommen kann, 
sowie der grenzüberschreitende Verwaltungsakt im Rahmen des Völkerrechts, 
wobei auch hier ein Europabezug gegeben ist.

Der Überbegriff „grenzüberschreitende Verwaltungsakte“ beinhaltet zusam-
mengefasst folgende unterschiedlichen Kategorien:

1. Transnationaler Verwaltungsakt (Kapitel C.);
2. Grenzüberschreitender Verwaltungsakt in der EU (Kapitel D.);
3. Grenzüberschreitender Verwaltungsakt im Völkerrecht (Kapitel E.).

Wesentlich für den ersten Fall, also den transnationalen Verwaltungsakt, ist, 
dass die Anerkennung in anderen Staaten automatisch erfolgt und daher ein zu-
sätzlicher Verwaltungsakt nicht vorgesehen ist. Das bedeutet gleichzeitig, dass 
eine transnationale Zusammenarbeit der Behörden nicht notwendig ist, weil 
idR. ein nationaler Verwaltungsakt generell, ohne Nachprüfung und im Vor-
hinein anerkannt wird und kein Zutun (einer fremden Behörde) mehr nötig ist. 
In den anderen Bereichen – also im zweiten und dritten Fall – begegnen uns 
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unterschiedlichste Regelungen, Vorgehensweisen und Schattierungen. Insofern 
setzt hier die Arbeit an, um neue Ergebnisse zu ermöglichen.

Ausgehend von einer Analyse der staatstheoretischen Grundlagen zur Souve-
ränität und zur Verwaltung selbst soll – aufgeschlüsselt nach den verschiedenen 
Ausprägungen der Grenzüberschreitung – die Existenz dieser Verwaltungsakte 
dargestellt und erläutert werden. Eingebettet darin sind grundsätzliche Fragen 
zu beantworten, die den Bereichen der Entstehung und des Geltungsgrunds 
grenzüberschreitender Verwaltungsakte, ihrer verschiedenen Typen, ihrer Feh-
lerfolgen, Bestandskraft und Haftung sowie dem Rechtschutz entstammen.

Das hiemit umgesetzte Forschungsziel war es also, die derzeitige Lage 
umfassend darzustellen, dabei – entgegen widersprüchlicher Literatur – eine 
klare und konzise Begriffsbildung zu festigen sowie darauf aufbauend Lücken 
zu schließen. Die Gesamtheit dessen kann unmöglich in einer Einleitung dar-
gestellt werden, sondern ergibt sich aus der Zusammenschau aller folgenden 
Kapitel und Ausführungen, vor allem auch, weil dort stets auf abweichende 
Meinungen hingewiesen wird; insofern besteht bereits in der Kategorisierung 
ein großer Zugewinn für die Wissenschaft. Einzelne Themen und (beantwortete) 
Fragestellungen können beispielhaft hervorgehoben werden: In der bisherigen 
Betrachtung wurden transnationale Verwaltungsakte rein auf unionales Sekun-
därrecht gegründet, wohingegen nun erstmalig deren Geltungsgrund im Primär-
recht nachgewiesen wurde (Kapitel C. IV. 2.); die in der Literatur vertretene Un-
terscheidung in transnationale Verwaltungsakte, die entweder einer Verordnung 
(„echte“ Transnationalität) oder einer Richtlinie (vermittelte Transnationalität) 
entspringen, wurde zugunsten des wesentlichsten Elements „Automatismus“ 
aufgegeben (Kapitel C. IV.); eine statuierte Rückübertragung von Hoheitsrech-
ten der EU an die Mitgliedstaaten konnte verneint werden (Kapitel C. IV. 6.); 
die Problemstellung der Doppelbestrafung wurde gelöst (Kapitel C. V. 4.); die 
vermeintliche Völkerrechtswidrigkeit von grenzüberschreitenden Verwaltungs-
akten wurde ausgeschlossen und ihnen überhaupt ein umfassendes Kapitel ge-
widmet (Kapitel E.); das komplexe Feld des „Führerscheintourismus“ konn-
te ebenso beleuchtet werden wie die vielschichtigen Möglichkeiten iZm. der 
Anerkennung von Hochschulprüfungen und -diplomen (Kapitel F.); ebenso 
wurde – erstmalig konsequent – das Vorkommen von transnationalen und grenz-
überschreitenden Verwaltungsakten im Verhältnis zum EWR und zur Schweiz 
nachgewiesen (Kapitel C. VIII., C. IX., D. VII. und D. VIII.).

Hinsichtlich der Methodik konnte einerseits auf umfassende und breit gefä-
cherte Literatur zurückgegriffen werden, wie auch das dazugehörige Verzeichnis 
verdeutlicht. Dies erfolgte allerdings mit den Einschränkungen, dass vieles be-
reits veraltet ist und in den verschiedenen Ausführungen keineswegs Einhellig-
keit über Begrifflichkeiten und Einordnungen herrscht, sondern unterschiedli-
che Ansichten zu transnationalen und grenzüberschreitenden Verwaltungsakten 
vertreten werden (insb. Kapitel C. II.). Daher war es folglich umso notwendiger, 
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vor allem dogmatisch zu arbeiten und das geltende Recht – idS. Unionsrecht, 
nationales Recht und Völkerrecht – zu durchleuchten und Schlüsse daraus zu 
ziehen; insofern ist auch ein entsprechender Neuigkeitswert gewährleistet. Das 
dazugehörige Rechtsquellenverzeichnis am Ende dieser Arbeit stellt die zuver-
lässige und schnelle Auffindbarkeit der nationalen (österreichischen, deutschen, 
liechtensteinischen), unionsrechtlichen und internationalen Rechtsgrundlagen 
sicher. Anhand der herausgearbeiteten Beispiele wird gezeigt, dass eine konzise 
Kategorisierung möglich und sinnvoll ist; dabei bestehen kaum Grenzfälle in-
nerhalb der jeweiligen Kategorie. Eine abschließende Auflistung aller bestehen-
den transnationalen oder grenzüberschreitenden Verwaltungsakte ist – aufgrund 
ihrer Fülle und des stetigen Wandels – unmöglich, die ausgewählten Beispie-
le dienen jedoch als patente Richtschnur für die Bearbeitung darüber hinaus-
gehender Fragestellungen.

Nicht zuletzt soll daher die vorliegende Arbeit auch dem Rechtsanwender 
nutzen und bei praktischen Problemen, die allzu oft mit Unklarheiten und un-
erwünschten Ergebnissen – Stichworte: Anerkennung von Führerscheinen, Be-
rufsqualifikationen oder Prüfungen – verbunden sind, hilfreich sein.

Zwar erscheinen am Horizont bereits andere Rechtsinstitute wie der koope-
rative Verwaltungsakt oder gar ein Europäisches Verwaltungsrecht (Kapitel H.), 
ein nicht zu vernachlässigender Stellenwert wird grenzüberschreitenden Ver-
waltungsakten aber stets zukommen.





B. Grundlagen

Um sich dem Themenbereich der grenzüberschreitenden Verwaltungsakte wid-
men zu können, sind einige grundlegende Ausführungen und Definitionen un-
umgänglich. Allein die Phrase „grenzüberschreitende Verwaltungsakte“ bein-
haltet bereits zwei Begriffe und vier Begriffsteile, die einer Klärung bedürfen. 
In den folgenden Unterkapiteln werden also Begriffsdefinitionen und Abgren-
zungen für die vorliegende Arbeit festgelegt.

I. Begriffsdefinitionen

In der Literatur zum behandelten Thema findet sich eine Vielzahl von Begrif-
fen, deren Bedeutung nicht immer klar ersichtlich ist. So wird einerseits, wie 
im Titel dieser Arbeit, von „grenzüberschreitenden“ Verwaltungsakten gespro-
chen, andererseits werden Verwaltungsakte aber auch als „transnational“ und 
„international“ bezeichnet oder sind mit einer „grenzüberschreitenden Wir-
kung“ ausgestattet. Weiters wurde „transnational“ stellenweise synonym zu 
„supranational“ verwendet.1 Aufgrund dessen sind eine eindeutige Begriffsbil-
dung, die konsequente Anwendung einer solchen sowie die stetige Prüfung der 
Quellen daraufhin für die folgenden Kapitel unumgänglich.

Zunächst gilt es, den Begriff „grenzüberschreitend“ zu erklären. Dieser ist 
nur teilweise gleichbedeutend mit den beiden noch zu behandelnden Ausdrü-
cken „international“ und „transnational“; weil ihm allerdings sowohl die „glo-
bale“ als auch die „über Grenzen hinausgehende“ Bedeutung innewohnt, eignet 
sich der Ausdruck dazu, einen Oberbegriff der verschiedenen hier behandelten 
Verwaltungsakte zu bilden.2

Der Ausdruck „international“ bedeutet sprachlich einerseits „zwischen meh-
reren Staaten bestehend“, andererseits „nicht national begrenzt, überstaatlich, 
weltweit, über den Rahmen eines Staates hinausgehend“.3 Belegt werden diese 

1 Vgl. Grupp, in: Bergmann (Hrsg.), Handlexikon (2012), s. v. Transnationalität.
2 Vgl. <http://www.duden.de/rechtschreibung/grenzueberschreitend> – abgerufen am 

19.08. 2020.
3 Vgl. Duden, Fremdwörterbuch, s. v. international; das lateinische Präfix „inter“ wird in 

seiner örtlichen Bedeutung mit „inmitten, unter, zwischen“ übersetzt, wobei „zwischen“ auch 
eine zeitliche und übertragene Komponente besitzt, vgl. ibid., s. v. inter.
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Bedeutungen auch durch die entsprechenden Synonyme „zwischenstaatlich“ 
und „erdumfassend, global, weltweit“.4

Rechtlich gesehen bezeichnet der Begriff „international“5 daher im All-
gemeinen (grenzüberschreitende) Vorgänge zwischen zwei oder mehreren Staa-
ten sowie weltweite – oder zumindest auf ein größeres geographisches Gebiet 
bezogene – Akte. Im Einzelnen spielen jedoch auch rein nationale Rechtsvor-
schriften eine Rolle, bspw. in Form von staatlichem Inkorporationsrecht, mit 
dem Völkerrecht in die jeweilige Rechtsordnung übernommen wird.6 Aufgrund 
der Begriffsähnlichkeit sei eine Abgrenzung zum sog. Internationalen Verwal-
tungsrecht7 angestellt: Einerseits wird konstatiert, dass es sich dabei um bloßes 
Kollisionsrecht handelt.8 Jüngere Publikationen fordern andererseits eine neue 
Begriffsbildung, die das Internationale Verwaltungsrecht als eben jenes Verwal-
tungsrecht sieht, welches durch Völkerrecht begründet wird.9 Wohl zutreffend 
wird das kollisionsrechtliche Verständnis mittlerweile als „überkommen“ be-
zeichnet und die Thematik nunmehr als eine „Annäherung von Völkerrecht und 
Verwaltungsrecht“ verstanden.10

„Transnational“ hat hingegen eine andere Bedeutung.11 Das Präfix („trans-“) 
selbst heißt so viel wie „hindurch, quer durch, hinüber, über etwas hinaus“;12 
das Wort „transnational“ kann man folglich mit „mehrere Nationen umfassend, 
übergreifend“ übersetzen.13 Transnational ist also ein Verwaltungsakt, der min-
destens zwei Staaten involviert und zwischen diesen durch deren Grenzen hin-

4 Vgl. Duden, Synonymwörterbuch, s. v. international.
5 Bereits Hobbes sah das internationale Recht zwischen den Staaten verortet, nicht über 

ihnen, zitiert nach Vranes, in: Studiengesellschaft für Wirtschaft und Recht (Hrsg.), Effektivität 
(im Druck); geprägt wurde der Begriff wohl 1780 von Jeremy Bentham, siehe ders., Principles, 
S. 296: „The word international, it must be acknowledged, is a new one; though, it is hoped, 
sufficiently analogous and intelligible. It is calculated to express, in a more significant way, 
the branch of law which goes commonly under the name of the law of nations: an appellation 
so uncharacteristic, that were it not for the force of custom, it would seem rather to refer to 
internal jurisprudence. The chancellor D’Aguessau has already made, I find, a similar remark: 
he says, that what is commonly called droit des gens, ought rather to be termed droit entre les 
gens“ [Hervorhebungen im Original].

6 Siehe dazu Grabenwarter, in: Reinisch (Hrsg.), Völkerrecht, Rz. 537 ff.
7 Eine erste große Veröffentlichung dazu wurde bereits ab 1910 von Neumeyer begonnen, 

vgl. Kormann, AöR 1913, S. 265.
8 Vgl. Reinisch/ Neuhold, in: Reinisch (Hrsg.), Völkerrecht, Rz. 7; sowie Bleckmann, Dog-

matik, S. 419 ff.
9 Vgl. Schmidt-Aßmann, Staat 2006, S. 336.
10 Vgl. Kment, Verwaltungshandeln, S. 5; sowie Biaggini, VVDStRL Bd. 67, S. 416 f. 

mwH., sehr interessant in diesem Zusammenhang weist er auf die begrifflichen Möglichkeiten 
anderer Sprachen hin, die die deutsche Sprache nicht bietet, da im Italienischen zwischen „di-
ritto amministrativo internazionale“ und „diritto internazionale amministrativo“ unterschieden 
werden kann; darüber hinaus behandelt der Autor auch begriffliche Alternativen.

11 Vgl. ausführlich Boysen, ZUR 2018, S. 644.
12 Vgl. Duden, Fremdwörterbuch, s. v. trans; vgl. auch Senn, in: Calliess (Hrsg.), Recht, 

S. 359 (Fn. 19).
13 Vgl. Duden, Fremdwörterbuch, s. v. transnational.
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durch wirkt.14 Wesentlicher begrifflicher Unterschied ist also dieses „Hinein-
wirken“, weil beim internationalen Akt eine Wirkung nur zwischen den Staaten 
eintritt, aber nicht vom einen in den anderen Staat hinein. In weiterer Folge 
muss stets genau überlegt werden, ob tatsächlich transnationales Recht ieS. vor-
liegt, welches in einem anderen Staat anwendbar ist, oder lediglich der zugrun-
de liegende Sachverhalt transnational wirkt.15

Transnationales Verwaltungsrecht wird (dennoch) unterschiedlich definiert 
und verstanden.16 Zum einen wird es synonym mit dem Internationalen Ver-
waltungsrecht gesehen, zum anderen teilweise dem nichtstaatlichen „Recht“ 
zugeordnet.17 Ebenso wird statuiert, dass transnationales (Wirtschafts-)Recht18 
aus einem „Mix von unverbindlichen, semiverbindlichen und verbindlichen 
Aufgabenprogrammen, die in der Anwendungspraxis mit einem hohen Maß an 
Informalität und Intransparenz einhergehen“19 bestehe und daher die „Unter-
scheidung zwischen Rechtsverbindlichkeit und Rechtsunverbindlichkeit kaum 
noch aufrecht zu halten“20 sei.

Dabei geht freilich die Bedeutung des Wortsinns, nämlich die Wirkung in 
einen anderen Staat hinein bzw. die Unterscheidung von der Wirkung des In-
ternationalen Verwaltungsrechts zwischen Staaten, verloren – es erscheint also 
nötig, klar zwischen internationalen und transnationalen Vorgängen zu unter-
scheiden, sowie die – soeben genannten – nichtstaatlich gesetzten Vorschriften 
jedenfalls außen vor zu lassen, da sie mit dem Begriff des Rechts als staatliches 
Instrument nicht übereinstimmen. Insofern ist der Definition des transnationa-
len Verwaltungsrechts als „zur Seite hin“21 orientiert und somit hauptsächlich 
horizontal wirkend zu folgen, auch wenn in der Betonung des Horizontalen die 

14 A. A. Senn, in: Calliess (Hrsg.), Recht, S. 359 ff.
15 Vgl. Boysen, ZUR 2018, S. 644.
16 Vgl. Calliess/ Maurer, in: Calliess (Hrsg.), Recht, S. 1; vgl. auch Viellechner, in: Calliess 

(Hrsg.), Recht, S. 57 ff.
17 Vgl. Kment, Verwaltungshandeln, S. 5 mwN.; ders., in: Calliess (Hrsg.), Recht, S. 332, 

schlägt dafür die Begriffe „paranational“ oder „subnational“ vor; vgl. auch Senn, in: Calliess 
(Hrsg.), Recht, S. 359 ff.; ebenso Calliess/ Maurer, in: Calliess (Hrsg.), Recht, S. 3 ff.

18 Der Begriff des transnationalen Rechts geht zurück bis in das Jahr 1956, siehe Jessup, 
Law, S. 2–4: „Nevertheless I shall use, instead of ‚international law‘, the term ‚transnational 
law‘ to include all law which regulates actions or events that transcend national frontiers. Both 
public and private international law are included, as are other rules which do not wholly fit into 
such standard categories […] Transnational situations, then, may involve individuals, corpora-
tions, states, organizations of states, or other groups. A private American citizen, or a stateless 
person for that matter, whose passport or other travel document is challenged at a European 
frontier confronts a transnational situation. So does an American oil company doing business 
in Venezuela; or the New York lawyer who retains French counsel to advise on the settlement 
of his client’s estate in France; or the United States Government when negotiating with the 
Soviet Union regarding the unification of Germany. So does the United Nations when shipping 
milk for Unicef or sending a mediator to Palestine“.

19 Vesting, Ökonomie, S. 8.
20 Tietje, ZVglRWiss. 2002, S. 417.
21 Vgl. Biaggini, VVDStRL Bd. 67, S. 419 mwN.
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Bedeutung der vertikalen unionsrechtlich geschaffenen Grundlage des trans-
nationalen Verwaltungsrechts – unglücklicherweise – in den Hintergrund treten 
mag.22 Es handelt sich also durchaus – mit der Einschränkung, dass grenzüber-
schreitend weiter gefasst ist als transnational – um „die klassischen Ausprä-
gungen des grenzüberschreitenden Verwaltungshandelns, also den Einsatz der 
tradierten Handlungsformen der staatlichen Verwaltungsbehörden in der grenz-
überschreitenden Dimension“.23

„Entterritorialisierung“ bedeutet hingegen grundsätzlich, dass Rechtsvor-
schriften auf ausländische Sachverhalte angewandt bzw. Normen vom Staats-
gebiet entkoppelt werden oder diese Rechtsvorschriften in einem Staat, der vom 
Staat, in dem diese Vorschriften beschlossen wurden, verschieden ist, gelten 
sollen.24 Dies ist bspw. bei der grenzüberschreitenden Wirkung von nationalen 
Akten, die im Unionsrecht begründet wird, der Fall.25 Das bedeutet gleichzeitig, 
dass der Begriff der Entterritorialisierung nicht auf alle internationalen Vorgän-
ge Anwendung finden kann. Schließlich begründen völkerrechtliche Verträge 
eben keine Wirkung in einem Staat, der die Rechtsvorschrift nicht beschlossen 
hat; gerade durch den Vertragsschluss führen die Parteien gleichsam das damit 
verbundene Recht ein bzw. verpflichten sich zumindest dazu.26

Der Ausdruck der „Entgrenzung“ wird als größer werdende Durchlässigkeit 
von Grenzen iSv. räumlichen Begrenzungen von Staaten verstanden, z. B. weil 
sich die „Akteure der Rechtserzeugung“ nicht mehr der Hoheitsgewalt einzel-
ner Staaten zuordnen lassen oder weil nationale Alleingänge in globalen Fragen 
nicht mehr zielführend sind.27 Weiters bedeutet der Begriff, dass neue (politi-

22 Vgl. F. Mayer, in: Möllers/ Voßkuhle/ Walter (Hrsg.), Verwaltungsrecht, S. 55 ff.
23 Kment, in: Calliess (Hrsg.), Recht, S. 332, in Bezug auf transnationales Verwaltungs-

recht.
24 Vgl. A. Kahl, VVDStRL Bd. 76, S. 351; vgl. auch Bast, VVDStRL Bd. 76, S. 279; wei-

ters Schmalenbach, VVDStRL Bd. 76, S. 249 f., mit Hinweis auf „virtuelle und extraterres-
trische Räume“; ebenso Schmidt-Aßmann, DVBl. 1993, S. 936; anders hingegen Rost, He-
rausbildung, S. 224, die unter Entterritorialisierung die Orientierung an funktionalen statt an 
territorialen Unterscheidungsmerkmalen versteht; weiters B. Raschauer, in: Hammer et al. 
(Hrsg.), FS Öhlinger, S. 677, der damit die „Maßgeblichkeit der gemeinschaftsrechtlichen 
Rechtsgrundlagen“ verbindet; vgl. auch Rebhahn, in: Studiengesellschaft für Wirtschaft und 
Recht (Hrsg.), Effektivität (im Druck), der darauf hinweist, dass Ent- bzw. Deterritorialisie-
rung ein zweischneidiges Schwert ist: Einerseits wird die Effektivität von Recht durch die ex-
traterritoriale Wirkung erhöht, andererseits geschmälert – schließlich ergeben sich dadurch 
leichter internationale Interessenkonflikte, wenn sich z. B. die grenzüberschreitend wirkenden 
Vorschriften und Vorhaben der USA und der EU im Nahen Osten gegenüberstehen; idS. auch 
Ohler, Kollisionsordnung, S. 63.

25 Vgl. B. Raschauer, in: Hammer et al. (Hrsg.), FS Öhlinger, S. 661; zum Begriff siehe 
auch Kadelbach, Verwaltungsrecht, S. 38 mwH.

26 Vgl. A. Kahl, VVDStRL Bd. 76, S. 351 f.; Binder/ Zemanek, in: Reinisch (Hrsg.), Völ-
kerrecht, Rz. 227 ff.

27 Vgl. Boysen, ZUR 2018, S. 646 mwH.; siehe aber auch Kadelbach, Verwaltungs-
recht, S. 38 mwH.; weiters zum Begriff auch Winkelmüller, Verwaltungskooperation, S. 215; 
a. A. Ohler, Kollisionsordnung, S. 63.
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sche) Räume entstehen, die die bestehenden (nationalen) Grenzen überschrei-
ten, ohne jedoch neue Grenzen zu ziehen bzw. Grenzen bloß zu verschieben.28

„Supranationalität“ bedeutet keine grenzüberschreitende Wirkung von natio-
nalen Rechtsakten, vielmehr wirken von den Staaten übergeordneten Institutio-
nen erlassene Akte auf diese herab.29 Ebenso bezeichnet „intergouvernemental“ 
keine Grenzüberschreitungen nationaler Akte, weil der Ausdruck die Zusam-
menarbeit von Staaten auf Grundlage des Völkerrechts meint, die einstimmige 
Beschlüsse in Internationalen Organisationen fassen.30 Schließlich findet man 
grenzüberschreitende Vorgänge auch unter den Stichworten Globalisierung und 
Denationalisierung, diese aber wiederum vor allem in der politikwissenschaft-
lichen Literatur, weswegen hier auf eine genauere Behandlung verzichtet wer-
den kann.31

Das Gebiet des Völkerrechts kennt darüber hinaus noch den Begriff der „ex-
traterritorialen Wirkung“32 von (allgemeinen) Hoheitsakten und meint damit 
die über den erlassenden Staat hinausgehende Geltung dieser Akte, die nur 
in wenigen speziellen Fällen möglich ist, z. B. durch Anerkennung.33 Dies-
falls entspringt die Wirkung nicht dem Hoheitsakt selbst, sondern dem Akt 
der Anerkennung des Aufnahmestaates.34 An anderer Stelle wird die extrater-
ritoriale Wirkung dahingehend charakterisiert, dass sie ohne Zustimmung des 
Empfangsstaates erfolgen soll und somit andere Aspekte verwirklicht als die 
transnationale Wirkung, die von „konsensualer, kooperativer Entgrenzung des 
Öffentlichen Rechts“ getragen wird.35

Ebenso finden sich im Völkerrecht Erscheinungen wie „grenzverändernde“ 
Pachtverträge36 und die Verwaltungszession; deren Inhalt ist es, dass ein be-

28 Vgl. Brock/ Albert, ZIB 1995, S. 261 mwH., gemeint sind hier z. B. „internationale[n] 
Organisationen und [die] Selbstbeschränkung der Staaten durch die Verregelung der interna-
tionalen Beziehungen“; anders Thiel, Entgrenzung, S. 1 ff., der darunter die Ausweitung von 
Befugnissen von Behörden im Rahmen der Gefahrenabwehr versteht; ebenso Roggan, ZRP 
2017, passim.

29 Vgl. Schmalenbach/ Schreuer, in: Reinisch (Hrsg.), Völkerrecht, Rz. 914 f.; vgl. von Ar-
nauld, Völkerrecht, Rz. 536 ff.

30 Vgl. Grupp, in: Bergmann (Hrsg.), Handlexikon (2015), s. v. Intergouvernementale Zu-
sammenarbeit.

31 Vgl. nur Patberg, in: Volk/ Kuntz (Hrsg.), Begriff, S. 81 (Fn. 1).
32 Dies ist nicht zu verwechseln mit der „Exterritorialität“, deren Inhalt die Ausnahme von 

der Rechtsordnung des Empfangsstaates für Staaten, Staatsoberhäupter, Diplomaten etc. be-
deutet, siehe Verosta, in: Strupp/ Schlochauer (Hrsg.), Wörterbuch, s. v. Exterritorialität; eben-
so Meng, Jurisdiktion, S. 73 f.

33 A. A. Kment, Verwaltungshandeln, S. 267 f.
34 Vgl. Beitzke, in: Strupp/ Schlochauer (Hrsg.), Wörterbuch, s. v. Extraterritoriale Wir-

kung von Hoheitsakten; vgl. Gerontas, Europäisierung, S. 39 f.; dies ist iZm. dem grenzüber-
schreitenden Verwaltungsakt in der EU sowie im Völkerrecht relevant.

35 Vgl. Ruffert, Verw. 2001, S. 455; die Fälle für eine solche zustimmungslose Wirkungs-
erstreckung sind kaum nachweisbar, siehe Kapitel D. II. 2. und E. II. 2.

36 Meng, Jurisdiktion, S. 119: „China verpachtete 1898 Port Arthur und Talienwan für 
25 Jahre an Russland und Kia[u]t[s]chou für 99 Jahre an Deutschland“.
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stimmtes Gebiet zwar dem Territorium des Zedenten zugehörig bleibt, aber die 
Rechtsordnung des Zessionars, also des fremden Staates, (teilweise) anzuwen-
den ist.37 Diese sind hier deswegen auszuschließen, weil sie ihrem Wesen nach 
nur einzelne Gebiete eines Staates zum Teil einer fremden Rechtsordnung un-
terstellen und nicht generell Verwaltungsakte des fremden Staates im gesamten 
Gebiet wirken lassen.38 Ebenso ausgeschlossen werden „Staatengemeinschafts-
räume“ wie die Hohe See, der Meeresboden etc. und „Niemandsland“, die 
weder einem bestimmten noch mehreren benannten Staaten zurechenbar sind.39

Für die vorliegende Arbeit werden also folgende Begriffe definiert:

‒	 Grenzüberschreitend sind Vorgänge, die sowohl international als auch trans-
national sein können und je nach Ausprägung mehr oder weniger zugeordnet 
werden. Es ist allerdings zwischen der bloßen Grenzüberschreitung (z. B. 
des politischen Willens) und der grenzüberschreitenden (rechtlichen) Wir-
kung von nationalen Verwaltungsakten zu unterscheiden.

‒	 International sind Vorgänge zwischen mehreren Staaten, die eine gemein-
same Willensbildung und akkordierte Ausführung vorweisen, z. B. in Form 
eines völkerrechtlichen Vertrags, darunter sind auch intergouvernementale 
Vorgänge einzuordnen.

‒	 Transnational sind Vorgänge, die in einem Staat beschlossen bzw. in Kraft 
gesetzt wurden und deren Wirkung sich durch eine unionsrechtliche Grund-
lage auf einen oder mehrere davon verschiedene Staaten erstreckt, sodass sie 
dort automatisch mit (Feststellungs-)Wirkung ausgestattet bzw. vollzogen 
werden.

‒	 Extraterritorial bezeichnet die Wirkung von Verwaltungsakten, wenn sie 
aufgrund einer Anerkennungshandlung oder gar ohne Zustimmung des Auf-
nahmestaates im Aufnahmestaat – und zwar auf Grundlage des Völker-
rechts – eintritt.40

‒	 Supranationalität beschreibt den Integrationsgrad von Internationalen Orga-
nisationen und bedeutet keine Grenzüberschreitung von nationalen Rechtak-
ten.

‒	 Entterritorialisierung steht mit Transnationalität in engem Zusammenhang, 
weil sie Rechtsvorschriften betrifft, die in einem Staat gelten (sollen), der sie 
nicht beschlossen bzw. in Kraft gesetzt hat.

‒	 Anerkennung bedeutet die freiwillige Akzeptanz einer fremden Rechtsvor-
schrift oder eines fremden Verwaltungsakts im eigenen Staat, Erstreckung 

37 Beispiel ist das österreichische Kleine Walsertal, welches zum dt. Zollgebiet gehört, 
vgl. Meng, Jurisdiktion, S. 119.

38 Vgl. dazu und zu Servituten auch Kment, Verwaltungshandeln, S. 80 ff.
39 Vgl. Kment, Verwaltungshandeln, S. 85 f.
40 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird jedoch auch für den Bereich des Völkerrechts stets 

von „grenzüberschreitenden Verwaltungsakten“ gesprochen, auch wenn sie ebenso „extrater-
ritorial“ wirken können.
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 – grenzüberschreitender in der EU  101
 – Anerkennung  104
 – Automatismus  106
 – Definition  130
 – EWR  128
 – Schweiz  128
 – Wirkung  122

 – interföderaler  15
 – intraföderaler  15
 – kooperativer  175
 – Lehre  12
 – transnationaler  23

 – Definition  100
 – EWR  94
 – Schweiz  96
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Verwaltungsgerichtsbarkeit  13
Verwaltungsgerichtshof  14
Verwaltungsstrafen  66
Verwaltungszusammenarbeit  175
Völkergewohnheitsrecht  151
Völkerrecht  98, 133
Völkervertragsrecht  135, 137
Vollstreckung  75
Vorrangwirkung  72
VwGH, siehe Verwaltungsgerichtshof

Waffenrecht  56, 146
Warentransport  145
Wasserläufe  145
Weißbuch zum Binnenmarkt  26
Welthandelsorganisation, siehe WTO
Wettbewerbsrecht  70
WTO  149

Zahnärzte  113
Zollwesen  55, 145
Zustellwesen  147
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